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BAGüS-00-06 
BAGüS-SGB XII-00 07.01.2008 

Mitglieder-Info Nr. 1/2008 
 
Abgrenzung zwischen Jugendhilfe und Sozialhilfe bei der Betreuung einer 
behinderten Mutter in einer Mutter-Kind-Einrichtung 
hier: Urteil des Landessozialgerichtes NRW vom 30.07.2007 (Az.: L 20 SO 

15/06) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Landessozialgericht NRW hat in der o. a. Entscheidung den zuständigen Sozial-
hilfeträger verpflichtet, Kosten eines stationären Aufenthaltes einer behinderten Mut-
ter mit einem neugeborenen Kind in einer Mutter-Kind-Einrichtung als Maßnahme 
der Eingliederungshilfe zu übernehmen und den Vorrang der Maßnahme nach § 19 
SGB VIII abgelehnt.  

Das Urteil ist als Anlage beigefügt. Auf die sehr ausführliche Begründung weise ich 
hin. 

Gegen das Urteil ist Revision beim Bundessozialgericht eingelegt worden. Sie wird 
dort unter dem Aktenzeichen B 8 SO 29/07 R geführt. 

Über den Ausgang werde ich Sie entsprechend unterrichten.  

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


